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2.2 Reanimationsentscheidung 

 

Reanimation ununterbrochen weiterführen bis 
Rettungsdienst übernommen hat

Vor Ort bleiben, bis Rettungsdienst oder Polizei 
übernommen hat

4.1 
Vorgehen 

nach Einsatz

4.1 
Vorgehen 

nach Einsatz

Sichere Todeszeichen vorhanden?
- Livores mortis (Totenflecken)
- Rigor mortis (Leichenstarre)
- Verwesung / Fäulnis
- Mit dem Leben nicht vereinbare 
  Verletzungen

Reanimation-Massnahmen 
gewünscht?

NEIN

Ist mutmasslicher Patientenwille2 
bekannt?

(gem. Pat.-Verfügung und/oder 
versichert ein naher Verwandter/

langjähriger Partner:in glaubhaft den 
Wunsch des Patienten)

JA

NEIN 
sofortiger
Beginn der

Reanimation

Absprache1

Keine Reanimation Reanimation durchführen

JA

NEIN JA

Bei Unsicherheiten oder Problemen darf gerne 
die SNZ kontaktiert werden: 
SNZ Bern: 031 303 28 03
SNZ Biel: 032 325 15 50

No-CPR-Stempel alleine: starkes Indiz auf 
mutmasslichen Wille, First Responder darf 
Reanimationsversuch unterlassen

1)Absprache
Stellt sich erst nach Beginn der REA-Massnahmen 
heraus, dass diese nicht dem (mutmasslichen) 
Patientenwillen2 entsprechen muss der REA-Versuch 
abgebrochen werden. 

Im Zweifel für die Reanimation – Ein Nein ist jedoch als solches zu akzeptieren!

2Mutmaslicher Patientenwille bezeichnet den 
hypothetischen Entscheid, den eine 
urteilsunfähige Person in einer konkreten 
medizinischen Situation selbst treffen würde – 
abgeleitet aus früheren Äusserungen, Werten 
und Lebenshaltung.

 


